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Mitteilung des Senats

Gesetz zur Zustimmung zum NOOTS-Staatsvertrag

Mitteilung des Senats
an die Biirgerschaft (Landtag)
vom 17.03.2026

Der Senat Uberreicht der Burgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes zur Zustim-
mung zum NOOTS-Staatsvertrag mit der Bitte um Beschlussfassung in erster und zweiter
Lesung spatestens in der Mai-Sitzung 2026.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die nach Artikel 91 ¢ Absatz 2 Satz 3 des Grundge-
setzes (GG) erforderliche Zustimmung der Blrgerschaft (Landtag) zum Vertrag Uber die Er-
richtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-
Systems (NOOTS) — Vertrag zur Ausfuhrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG —
NOOTS-Staatsvertrag — erfolgen.

Bund und Lander verfolgen das Ziel, ein gemeinsames flachendeckendes informationstech-
nisches System zu etablieren, das perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwischen
allen offentlichen Stellen automatisiert, reibungslos, schnell und damit auch kostengulnstig
und barokratiearm ermdglicht. Blrgerinnen und Blrger sowie Unternehmen sollen ihre Daten
nicht stets erneut angeben mussen. Nachweise und Daten, die der 6ffentlichen Verwaltung
bereits vorliegen, sollen direkt automatisiert abgerufen, Gbermittelt und nutzbar gemacht wer-
den (Once-Only-Prinzip).

Dieses Ziel soll technisch durch das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) reali-
siert werden. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames informationstechnisches System
aus IT-Komponenten, Schnittstellen und Standards, das &ffentlichen Stellen den Abruf und
die Ubermittlung von elektronischen Nachweisen und Daten national und grenziiberschrei-
tend aus Datenbestanden offentlicher Stellen zur Erfiillung 6ffentlicher Aufgaben ermdglicht.
Damit werden auch die Vorgaben der Single-Digital-Gateway-Verordnung umgesetzt und die
Voraussetzungen fir grenziiberschreitende Nachweisabrufe innerhalb der Europaischen
Union geschaffen.

Mit dem als Anlage beigefiigten NOOTS-Staatsvertrag soll hierfir der notwendige rechtliche
Rahmen auf der Grundlage von Artikel 91c Grundgesetz (GG) geschaffen werden. Die Ver-
tragsparteien treffen hierin Vereinbarungen zu Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung des
NOOTS gemaf Artikel 91c Absatz 1 GG sowie zum Verfahren nach Artikel 91c Absatz 2 GG
zur Festlegung von IT-Standards und IT-Sicherheitsanforderungen, soweit es vom Rege-
lungsgegenstand des Staatsvertrags erfasst ist.

Der NOOTS-Staatsvertrag setzt damit den Beschluss des Bundeskanzlers und der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Lander (Ministerprasidentenkonferenz - MPK) vom
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20. Juni 2024 um, der vorsieht, dass zwischen Bund und Landern ein Staatsvertrag ge-
schlossen werden soll, der die Einrichtung und den Betrieb sowie die Finanzierung des
NOOTS rechtlich regelt. Der in der Anlage beigefigte NOOTS-Staatsvertrag wurde am 11.
Dezember 2024 durch die MPK beschlossen.

Am 1. Februar 2026 ist der NOOTS-Staatsvertrag in Kraft getreten, da zum 20. Januar 2026
das maldgebliche Quorum der erforderlichen Ratifikationsurkunden vorgelegen hat. Die in §
10 Absatz 1 Satz 2 des NOOTS-Staatsvertrags vorgesehene Voraussetzung flr das Inkraft-
treten war somit gegeben. Die Freie Hansestadt Bremen tritt diesem Vertrag gemaR § 11
NOOTS-Staatsvertrag bei. Hiernach treten die Regelungen des NOOTS-Staatsvertrags flir
das beitretende Land am Tage nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei dem der
Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land in Kraft.

Die wesentlichen Inhalte des NOOTS-Staatsvertrags sind:

Regelungen zur Governance (§ 3) und zur betriebsverantwortlichen Stelle (§ 4)

Die grundsatzlichen Entscheidungen Uber den Betrieb und die Weiterentwicklung des
NOOTS werden durch den IT-Planungsrat getroffen. Dazu gehdren z.B. die Finanz- und
Budgetplanung (§ 3 Absatz 2 a). Der IT-Planungsrat richtet zudem eine Steuerungsgruppe
NOOTS ein, der als fdderalem Gremium je ein Vertreter oder eine Vertreterin des Bundes
sowie von sechs Landern angehdren (§ 3 Absatz 4). Diese Steuerungsgruppe ist gegentber
einer Gesamtleitung NOOTS weisungsbefugt (§ 3 Absatz 6). Weiterhin soll eine fachlich ko-
ordinierende Stelle bei der FITKO fachlich unterstitzende Aufgaben Gbernehmen wie z.B.
die operative Zusammenarbeit mit den Fachministerkonferenzen oder die Mitarbeit bei der
Architektur des NOOTS (§ 3 Absatz 7).

Die Beteiligung der Fachministerkonferenzen ist gemaf § 3 Absatz 3 sichergestellt. So be-
schlief3t der IT-Planungsrat z.B. nach Vorliegen der technischen Voraussetzungen flir die In-
betriebnahme des NOOTS im Einvernehmen mit der jeweils zustandigen
Fachministerkonferenz einen angemessenen Ubergangszeitraum fiir den Anschluss und die
Nutzung (§ 9 Absatz 2).

Als betriebsverantwortliche Stelle ist das Bundesverwaltungsamt vorgesehen. Durch diese
Stelle erfolgt die operative Umsetzung der Errichtung, des Betriebs und der Weiterentwick-
lung des NOOTS (§ 4 Absatz 1).

Regelungen zur Anschluss- und Nutzungsverpflichtung (88 5, 9)
§§ 5 und 9 regeln den Anschluss und die Nutzung des NOOTS sowie den Beginn der An-
schluss- und Nutzungspflicht.

Gemal § 5 Absatz 1 verpflichten sich die Vertragsparteien, zur Erbringung von Verwaltungs-
leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz Nachweise der nachweisliefernden Stellen Gber
das NOOTS zur Verfiigung zu stellen, nachweisanfordernde Stellen an das NOOTS anzu-
schliefen und das NOOTS fur nachweisliefernde und nachweisanfordernde Stellen zu nut-
zen.

§ 5 Absatz 2 bestimmt, welche nachweisliefernden Stellen anzuschliefen sind. Sie ergeben
sich aus der Liste gemal der Anlage zu § 1 des Identifikationsnummerngesetzes (IDNrG).
Hierauf wird wegen der besonderen Relevanz der dort aufgefiihrten Register flr Leistungen
nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Online-
zugangsgesetz — OZG) Bezug genommen. Dazu gehoéren z.B. das Melderegister (Anlage zu
§ 1 Nr. 1), elektronisch gefiihrte Personenstandsregister (Anlage zu § 1 Nr. 2) oder das zent-
rale Fahrerlaubnisregister (Anlage zu § 1 Nr. 16). Gemal} § 5 Absatz 3 kdnnen sich zudem
weitere offentliche Stellen und Unternehmen auf Grundlage anderer Rechtsvorschriften nach
Maligabe des § 9 an das NOOTS anschlielRen.
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Der Beginn der Anschluss- und Nutzungspflicht ist in § 9 geregelt, der dezidierte Regelungen
zum jeweiligen Anschluss und zur Nutzung enthalt.

Durch die einheitliche Anschlussverpflichtung an das NOOTS wird sichergestellt, dass Bund
und Lander keine Parallelstrukturen aufbauen, die ansonsten Interoperabilitat zueinander
herstellen und den Anschluss an das Europaische Once-Only-Technical-System (EU-
OOITS) fur den grenziberschreitenden Nachweisabruf gewahrleisten missten. An das
NOOTS angeschlossen werden sollen die Bereiche, die Nachweise fir Verwaltungsleistun-
gen nach dem Onlinezugangsgesetz liefern oder bendtigen.

Regelungen zur Finanzierung und zum Inkrafttreten (8§ 8, 11)

Gemal § 8 Absatz 1 erfolgt die Finanzierung in den Jahren 2025 und 2026 Uber die im Wirt-
schaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemafR den Regelungen des IT-Staatsvertrags.
Ab dem Jahr 2027 erfolgt die Finanzierung in H6he von 53,4 % der Gesamtkosten Uber die
im Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemaf den Regelungen des IT-
Staatsvertrags und in Héhe von 46,6 % der Gesamtkosten durch einen zusatzlichen festen
Finanzierungsanteil des Bundes. Nach § 8 Absatz 2 tragen die Vertragsparteien sowie gege-
benenfalls weitere angeschlossene offentliche Stellen jeweils die Kosten fur den jeweiligen
Anschluss an das NOOTS. Die Erfullung der Verpflichtungen aus dem NOOTS-Staatsvertrag
steht gemaR § 8 Absatz 3

unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalts-
planen der Vertragsparteien.

Fir das Inkrafttreten bedarf es der Ratifikation des NOOTS-Staatsvertrags durch den Bund
und elf Lander, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Konigs-
teiner Schlussel abbilden (§ 10 Absatz 1 Satz 1, 2). Sind bis zum 30. Juni 2026 nicht mindes-
tens die Ratifikationsurkunden des Bundes und von elf Landern, welche mindestens zwei
Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Kdénigsteiner Schllissel abbilden, bei dem der Mi-
nisterprasidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt, wird der NOOTS-Staatsvertrag ge-
genstandslos (§ 10 Absatz 2).

Sofern einzelne Lander den NOOTS-Staatsvertrag bei Inkrafttreten noch nicht ratifiziert ha-
ben, greifen im Falle eines spateren Beitritts die Regelungen fir eine nachtragliche Kosten-
beteiligung des beitretenden Landes (§ 11 Abs. 3). Die bis zum Beitritt aller Lander
auszugleichenden Kosten im Umfang der fehlenden Anteile nach dem Koénigsteiner Schlls-
sel werden in einer spater abzuschlieRenden, gesonderten &ffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung geregelt (§ 11 Abs. 4).

Die Finanzierung der unmittelbaren Kosten fur die Errichtung, den Betrieb und die Weiterent-
wicklung des NOOTS erfolgt fiir die Jahre 2025 und 2026 gemeinsam durch Bund und Lan-
der auf Grundlage des IT-Staatsvertrags tUber den Wirtschaftsplan der Féderalen IT-
Kooperation (Anstalt 6ffentlichen Rechts/FITKO), in dem die Mehrbedarfe aus der Umset-
zung des NOOTS-Staatsvertrags bereits beriicksichtigt sind. Ab dem Jahr 2027 erfolgt die
Finanzierung der Kosten fir die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des
NOOTS zu 53,4 Prozent aus dem Wirtschaftsplan der FITKO und zu 46,6 Prozent durch ei-
nen zusatzlichen festen Bundesanteil. Auf die Freie Hansestadt Bremen (FHB) entfallen da-
mit nach angepasstem Koénigsteiner Schltissel (Jahr 2019) rund 0,4 Prozent der
gemeinsamen jahrlichen NOOTS-Kosten als Teil des Wirtschaftsplans der FITKO. Die Mittel-
bereitstellung fur die Haushaltsjahre 2026 ff. zugunsten des Finanzierungsanteils Bremens
am Wirtschaftsplan der FITKO erfolgt innerhalb des Produktplans 96 ,IT Ausgaben® der FHB
im Haushalt des Landes und wird Uber die Governance-Strukturen des IT-Planungsrates ge-
steuert.

Die Aufwendungen fir die Umsetzung der im NOOTS-Staatsvertrag vorgesehenen An-
schluss- und Nutzungsverpflichtungen hingegen héangen von der jeweiligen Umsetzung in
Bezug auf die nachweisliefernden und nachweisanfordernden Stellen (6ffentliche Register,
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Fachverfahren, Onlinedienste) ab. Eine konkrete Bezifferung fir die Freie Hansestadt Bre-
men ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht méglich. Die notwendige foderale Abstimmung und
Steuerung von MaRnahmen erfolgt grundsatzlich Gber im Aufbau befindliche oder vorhan-
dene Arbeitsgruppen der zustandigen Fachministerkonferenzen. Die konkrete Planung und
Umsetzung in der Verantwortung der jeweils fir Register, Fachverfahren und Onlinedienste
federflhrenden Fachressorts wird eine sukzessive Konkretisierung der finanziellen Auswir-
kungen ermdglichen. Dies gilt entsprechend fiir die mit den Effizienzsteigerungen verbunde-
nen Einsparungen. Eine zentrale Veranschlagung im Haushalt der Freien Hansestadt
Bremen ist voraussichtlich erst ab 2028 ff. mdglich. Durch die fachlich zustandigen Stellen
sind bis zur Aufstellung des Haushaltes 2028/29 Umsetzungsprojekte zu planen. Der Sena-
tor fur Finanzen wird den Prozess unterstutzen und Ubernimmt dabei eine koordinierende
Rolle.

Der Beschluss des als Anlage 1 beigefugten Zustimmungsgesetzes ist fur den ratifizierungs-
fahigen Beitritt zum NOOTS-Staatsvertrag erforderlich. Die Bremische Blrgerschaft (Land-
tag) hat den NOOTS-Staatsvertrag in ihrer 20. Sitzung (26.02.2025 und 27.02.2025) zur
Kenntnis genommen. Der Prasident des Senats der Freien Hansestadt Bremen hat den
NOOTS-Staatsvertrag am 5. Marz 2025 unterzeichnet.

Der Entwurf des Zustimmungsgesetzes und der NOOTS-Staatsvertrag sind als Anlagen bei-
geflgt.

Anlage(n):

Entwurf eines Gesetzes zur Zustimmung zum Vertrag Uber die Errichtung, den Betrieb und
die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) — Vertrag zur
Ausfuhrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag — nebst Begrin-
dung

Vertrag Uber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-
Only-Technical-Systems (NOOTS) — Vertrag zur Ausfliihrung von Artikel 91c Absatz 1, Ab-
satz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag (Druckfassung mit Unterschriften)

Beschlussempfehlung:
Die Burgerschaft (Landtag) beschlie3t das Zustimmungsgesetz zum NOOTS-Staatsvertrag.

Anlage(n):
1. ANLAGE_Zustimmungsgestz mit Begriindung + Staatsvertrag
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Gesetz zur Zustimmung zum Vertrag liber die Errichtung, den Betrieb und die
Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems
(NOOTS) — Vertrag zur Ausfiuihrung von Artikel 91c Absatz 1,

Absatz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag

Der Senat verkiindet das nachstehende, von der Burgerschaft (Landtag)
beschlossene Gesetz:

Artikel 1
NOOTS-Staatsvertrag

Dem am 5. Marz 2025 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten
,vertrag uber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen
Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) — Vertrag zur Ausfihrung von Artikel 91c
Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag“ (NOOTS-Staatsvertrag) zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und den Landern wird zugestimmt. Der NOOTS-
Staatsvertrag wird nachstehend veroffentlicht.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiundung in Kraft.
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Begrundung

A. Alilgemeiner Teil

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erfolgt die nach Artikel 91 ¢ Absatz 2 Satz 3 des
Grundgesetzes (GG) erforderliche Zustimmung zum Vertrag Uber die Errichtung, den
Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems
(NOOTS) — Vertrag zur Ausflhrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-
Staatsvertrag (NOOTS-Staatsvertrag).

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Mit Artikel 1 wird die erforderliche Zustimmung der Bremischen Burgerschaft (Landtag)
zum NOOTS-Staatsvertrag erteilt und die Verodffentlichung des NOOTS-Staatsver-
trags angeordnet.

Zu Artikel 2

Artikel 2 bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes zur Zustimmung zum NOOTS-
Staatsvertrag.

Gemal § 10 Absatz 2 NOOTS-Staatsvertrag tritt dieser in Kraft, wenn bis zum 30. Juni
2026 mindestens die Ratifikationsurkunden des Bundes und von elf Landern, welche
mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Kaonigsteiner Schlussel
abbilden, bei dem der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt wur-
den. Diese Voraussetzung liegt vor, da am 20. Januar 2026 das mafgebliche Quorum
der erforderlichen Ratifikationsurkunden vorgelegen hat. Damit ist der NOOTS-Staats-
vertrag fur die Lander, deren Ratifikationsurkunden zu diesem Datum vorlagen, zum
1. Februar 2026 in Kraft getreten.

Die Freie Hansestadt Bremen tritt dem NOOTS-Staatsvertrag damit nach dessen § 11
bei. Nach § 11 Absatz 1 NOOTS-Staatsvertrag konnen Lander, die ihrer Ratifikations-
urkunde nach Inkrafttreten nach § 10 noch nicht hinterlegt haben, dem Vertrag nach
Ratifikation durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beitreten. GemaR § 11 Absatz
2 treten die Regelungen des NOOTS-Staatsvertrags fur das beitretende Land am Tage
nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei dem der Ministerprasidentenkon-
ferenz vorsitzenden Land in Kraft.

Anlage:
Vertrag Uber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen

Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) — Vertrag zur Ausfuhrung von Artikel 91c
Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag (Reinschrift)
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Vertrag (iber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-
Technical-Systems {(NOOTS) —
Vertrag zur Ausfiihrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag

Praambel

Das Land Baden-Wirttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Betlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land iHessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt, .

das Land Schieswig-Holstein und
der Freistaat Thiringen

sowie die
Bundesrepublik Deutschland (im Weiteren ,der Bund® genannt}
(im Folgenden ,Vertragsparteien®) ‘

haben das Ziel, ein gemeinsames flachendeckendes informationstechnisches System zu etablieren,
das perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwischen alten Sffentlichen Stellen automatisiert,
reibungslos, schnell und damit auch kostenglinstig und blrokratiearm ermégiicht.

Nachweise und Daten, die der offentlichen Verwaltung bereits vorliegen, sollen im interesse der
Birgerinnen und Blirger sowie der Unternehmen nicht erneut erhoben, sondern direkt automatisiert
abgerufen, (tbermitteit und nutzbar gemacht werden (Once-Only-Prinzip}.

Davon profitieren auch die Verwaltungen des Bundes einschiiefllich der bundesunmittelbaren
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des &ffentlichen Rechts sowie der Lander einschlieflich der
Gemeinden, Gemeindeverbande und der sonstigen der Aufsicht der Lander unterstehenden juristischen
Personen des offenflichen Rechts. Diese Vereinbarung umfasst juristische Personen des &ffentlichen
Rechts, soweit die Vertragsparteien die Fach- und/oder die Rechtsaufsicht haben.

Zunachst soll das Once-Only-Prinzip fir Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz
umgesetzt werden. Die weitere Nutzung des Systems wird durch den IT-Planungsrat nach Malkgabe
dieses Vertrags gesteuert. :

Die Vertragsparteien treffen daher auf der Grundlage des Artikels 91c des Grundgesetzes

- zur Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung eines gemeinsamen informationstechnischen
Systems zum automatisierten Nachweisabruf geman Artikel 91c Absatz 1 des Grundgesetzes sowie

- zum Verfahren nach Artikel 91c Absatz 2 des Grundgesetzes zur Festlegung von IT-Standards und
IT-Sicherheitsanforderungen, soweit es vom Regelungsgegenstand dieses Staatsvertrags erfasst
ist,

folgende Vereinbarung:

§1
Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung eines gemeinsamen Nationalen Once-Only-
Technical-Systems (NOOTS)

Die Vertragsparteien errichten und  betreiben das NOOTS als gemeinsames
informationstechnisches System und entwickeln es gemeinsam weiter. Digses System dient dem
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nationalen und grenziberschreitenden Abruf und der Ubermittiung von Nachweisen und Daten durch
8ffentliche Steflen zur Erfillung 6ffentlicher Aufgaben,

§2.
Begriffsbestimmungen

(1) Das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) ist ein  gemeinsames
informationstechnisches System aus IT-Komponenten, Schnittstellen und Standards, das éffentiichen
Stelflen den Abruf und die Ubermittlung von elektronischen Nachweisen und Daten national und
grenziiberschreitend aus Datenbesténden &ffentlicher Stellen zur Erfillung &ffentlicher Aufgaben
erméglicht.

(2) Nachweise im Sinne dieses Staatsvertrages sind Unterlagen und Daten in elektronischer Form,
die zur Ermittlung des Sachverhaltes in Verwaltungsverfahren geeignet sind.

(3) Nachweisanfordernde Stelle kann die fur die Entscheidung tber den Antrag zusténdige Behérde
oder auch eine andere &ffentliche Stelle sein, die daflr zusténdig ist, Nachweise einzuholen und an die
fur die Entscheidung zusténdige Behérde weiterzuleiten.

(4) Nachweisliefernde Stelle ist digjenige dffentliche Stelle, die fir das Ausstellen, Bearbeiten,
Vorhalten oder Ubermitteln eines Nachweises zustandig ist.

§3
Governance

{1} Die grundséitziichen Entscheidungen Gber den Betrieh und die Weiterentwicklung des NOOTS
werden nach Maflgabe des IT- Staatsvertrags in der jeweils geitenden Fassung sowie der
Geschéftsordnung des IT-Planungsrats in der jeweils geltenden Fassung durch den IT- Pianungsrat
getroffen.

{2) Zu den grundsétzlichen Entscheidungen gehdéren insbesondere:
a) Finanz- und Budgetplanung,
b) strategische Weiterentwicklung des NOOTS,

c) Bekanntgabe dass die technischen Voraussetzungen fur den Betrieb des NOOTS
varliegen,

d) Festlegung der Anschlussbedingungen an das NOOTS und
e) Festlegung der Reihenfolge der Anschluss- und Nutzungsverpflichtung gemét § 9.

{3) Der IT-Planungsrat beteiligt die jeweilige Fachministerkonferenz nach Mafigabe des [T-
Staatsvertrags in der jeweils geltenden Fassung.

{4) Der {T-Planungsrat richtet nach Maflgabe der Geschaftsordnung des IT-Planungsrats in der
jeweils geitenden Fassung eine Steuerungsgruppe NOOTS ein, der je ein Vertreter des Bundes sowie
vah sechs Landern angehéren.

{5) Die Steuerungsgruppe NOOTS trifft insbesondere folgende Entscheidungen:
a) Entscheidungen innerhalb des Finanzbudgets,
b) Empfehlungen fir die Anschlussbedingungen an das NOOTS und
¢) Festlegungen zum Betrieb und der Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur.

-(8) Der IT-Planungsrat benennt unterhalb der Steuerungsgruppe eine Gesamtleitung NOOTS und
richtet zur Unterstifzung bei der Fdderalen 1T-Kooperation {FITKO) eine Geschéftsstelle ein. Die
Veriretung der Gesamtleitung ist bei der betriebsverantwortlichen Stelle nach § 4 verortet. Die
Gesamtleitung ist den Beschliissen der Steuerungsgruppe gegeniiber weisungsgebunden. Zu den
Aufgaben der Gesamtleitung gehoren insbesondere:

a) Erarbeiten der Finanzplanung und Controlling und

' b) Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen der Steuerungsgruppe zum Betrieb und
zur Weiterentwicklung des NOOTS.

{7) Der IT-Planungsrat richtet eine fachlich kodrdinierende Stelle bei der FITKO ein. Zu deren
Aufgaben gehéiren insbescondere:

a) Operative Zusammenarbeit mit den Fachministerkonferenzen bzw. deren zusténdigen
Arbeitsgremien,

b) Steuerung und Koordination Datenmanagement des NOOTS und
c) Mitarbeit bei der Architektur des NOOTS.
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§4
Betriebsverantwortliche Stelle
(1) Die operative Umsetzung der Errichiung, des Betriebs und der Weiterentwicklung des NOOTS
erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt als betriebsverantwortliche Stelle.
(2) Die betriebsverantwoertliche Stelle legt der Steuerungsgruppe NOOTS Uber die Gesamtleifung
Vorschlage fur die Anschiussbedingungen an das NOOTS vor.

(3) Die betriebsverantwortliche Stelle berichtet der GesamtEeitung'regeEméGig {iber den aktuellen
Status des NOOTS.

§5
Anschiuss und Nutzung des NOOTS

(1) Die Vertragspartelen verpfiichten sich, zur Erbrmgung von Verwaltungsleistungen nach dem
Onitnezugangsgesetz

a) Nachweise der nachweisliefernden Stellen Gber das NOOTS zur Verfligung zu stellen,
b) nachweisanfordernde Stellen an das NOOTS anzuschlieften und
¢} das NOOTS far nachweisliefernde und nachweisanfordernde Stellen zu nutzen.

{2) Die anzuschliefenden nachweisliefernden Stellen gemal Absatz 1 Buchstabe a sind in der
Anlage zu § 1 des Identifikationsnummerngesetzes in der jeweils geltenden Fassung aufgefiihrt. Der
Anschluss erfolgt nach Maflgabe des § 9. Weitere nachweisliefernde Stellen, insbesondere weitere
gffentliche Register, werden ebenfalls nach MaRgabe des § 9 angeschlossen.

(3) Weitere offentliche Stellen und Unternehmen kénnen sich auf Grundlage anderer
Rechtsvorschriften nach Mallgabe des § 9 an das NOOTS anschliellen.

§6
Anschluss an das EU-O0TS

Das NOOTS stellt einen Anschluss an das technische System nach Artikel 14 der Verordnung (EU)
2018/1724 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 2. Okiober 2018 Uber die Einrichtung
gines einheitlichen  digitalen  Zugangsters zu  Informationen, Verfahren, Hiifs- und
Prablemitsungsdiensten und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (Single Digital
Gateway-Verordnung} (ABlL. L 295 vom 21.11.2018, S. 1) her. Die Verpﬂlchtung zum Anschluss an
dieses EU-QOTS ergibt sich aus der Verordnung (EU) 2018/1724.

§7
Datenschutzrechtliche Bestimmungen

(1) Das Bundesverwaltungsamt als die flir den Betrieb und die Bereitstellung des NOOCTS
zustandige Stelle (betriebsverantwortliche Stelle) nach § 4 ist ,Verantwortlicher" im Sinne von Artikel 4
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natlrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABL L 119
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021,
8. 35) fur die Verarbeitung perscnenbezogener Daten im NOOTS, soweit nicht Rechisakte

~der  Europdischen  Union  entgegenstehende  Bestimmungen - enthalten. Die
betriebsverantwortliche Stelle trifft geeignete technische und organisatorische MaRRnahmen
nach den Arikein 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau der personenbezogenen Daten zu gewéhrleisten,

{2) Die aufgrund anderer Rechtsvorschriften bestehende Verantwortlichkeit anderer Stellen, wie

inshesondere die der nachweisanfordernden und nachweisliefernden Stellen, bleibt unberiihrt.

{3) Die betriebsverantwortliche Stelle verarbeitet die zur Erreichung der in § 1 Absalz 1 genannten
Ziele erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck der technischen Abwicklung eines
automatisierten Abrufs und der Ubermittiung von Nachweisen und Daten. Dies gilt auch fir die
Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezegener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1
der Verordaung (EU} 2016/679, soweit diese in den Nachweisen enthalten sind. § 22 Absatz 2 des
Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(4) Bund und Lénder tragen dafir Sorge, bestehende Rechtsvorschriften zu Uberprifen und
erforderlichenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass Abrufe und Ubermittiungen von Nachweisen
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und Daten im Umfang der Anschiuss- und Nutzungsverpflichtung datenschutzkonform méglich sind.
Dazu werden erforderfichenfalls Regelungen erarbeitet, die den verfassungsmafig zustandigen
Organen zur Entscheidung vorgelegt werden. Bund und Lander beabsichtigen, sich iiber den Inhalt
dieser Regelungen abzustimmen.

§8
Finanzierung

(1) Die Vertragsparteien tragen die Kosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung
des NOOTS gemeinsam. In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt die Finanzierung (ber die im
Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemaft den Regelungen des IT-Staatsvertrages. Die
Finanzierung erfolgt ab dem Jahr 2027 in Héhe von 53,4 % der Gesamtkosten Uber die im
Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemaB den Regelungen des [T-Staatsvertrages und
inHéhe von 46,6 % der Gesamtkosten durch einen zus#tzlichen festen Finanzierungsanteil des Bundes.

(2) Die Vertragsparteien sowie gegebenenfalls weitere angeschlossene 6ffentliche Stellen tragen
jeweils die Kosten fiir den jeweiligen Anschiuss an das NOOTS.

(3) Die Erflillung der Verpflichtungen aus diesem Verirag steht unter dem Vorbehalt der

Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsplanen der Vertragsparteien.

| §9
Beginn der Anschluss- und Nutzungspflicht

(1) Die betriebsverantwortliche Stelle teilt dem IT-Planungsrat mit, dass  die technischen
Voraussetzungen flir die Inbefriebnahme des NOOTS voriiegen.

{2y Der IT-Planungsrat beschliet nach Vorliegen der technischen Voraussetzungen fir die
inbetriebnahme des NOOTS im Einvernehmen mit der jeweils zustandigen Fachministerkonferenz und
dem zusténdigen Vertreter des Bundes einen angemessenen Ubergangszeitraum, in dem der jeweilige
Anschluss und die Nutzung nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 zu erfolgen hat.

(3) Bei bundeseigenen Leistungen und zentral beim Bund gefiihrten nachweisliefernden Stelien
entscheidet der IT-Planungsrat in Abstimmung mit dem jeweils zustindigen Vertreter des Bundes einen
angemessenen Ubergangszeltraum in dem der jeweilige Anschiuss und die Nutzung nach § 5
Absatz 1 und Absatz 2 zu erfolgen hat.

{(4) Der Anschluss und die Nutzung durch einzelne 6ffentliche Stellen nach § 5 Absatz 3 erfolgt nach
Ratifikation durch die zustédndige Vertragspartei durch Beschluss des IT-Planungsrats in Abstimmung
mit der jeweiligen ¢ffentlichen Stelle.

{5} Der Anschluss und die Nutzung nach § 5 Absatz 3 zum Zwecke eines registerbasierten Zensus
erfolgt abweichend von Absatz 4 nach Feststellung der fachlichen Eignung durch das Statistische
Bundesamt. §§ 16 und 20 Bundesstatistikgesetz in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberiihst.

§10
Ratifikation und Inkrafttreten

(1) Der Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am Ersten des Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem der Bund und elf L&nder, welche mindestens zwei Drittel threr Finanzierungsanteile nach
dem  Kbnigsteiner  Schliissel  abbilden, ihre  Ratifikationsurkunden bei dem  der
Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land . hinterlegt haben. Das der
Mlmsterpraszdentenkonferenz vorsitzende Land teilt den Vertragspartmen den Ze|tpunkt nach Satz 2
sowie die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit.

(2) Sind bis zum 30. Juni 2026 nicht mindestens die Ratifikationsurkunden des Bundes und von elf
Léndern, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Konigsteiner Schliissel
abbilden, bei dem der Ministerprésidentenkonferenz vorsitzenden Land hinteriegt, wird der Vertrag
gegenstandslos.

§11
Beitritt weiterer Lédnder
(1) Die Lander, die ihre Ratifikationsurkunde nach Inkrafttreten nach § 10 noch. nicht hinterlegt
haben, kénnen diesem Vertrag nach Ratifikation durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde nach

MaRgabe des § 10 Absatz 1 beitreten. Uber die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde unterrichtst das
der Ministerprésidentenkonferenz vorsitzende Land die tbrigen Vertragsparteisn.
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(2) Die Regelungen dieses Vertrags treten flir das beitretende Land am Tage nach der
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei dem der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land
in Kraft.

(3) Das bheitretende Land tragt ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitritts die laufenden
Kosten fur den Betrieb entsprechend der Kostenverteilung nach § 8 mit Rickwirkung zum Beginn des
laufenden Kalendetjahres. Das beitretende Land tragt den Anteil an den Kosten an der Errichtung
und Weiterentwicklung des NOOTS entsprechend der Kostenverteilung nach § 8, der thm bei einer
Verteilung der Kosten auf die zum Zeitpunkt des Beitritts beteiligten Vertragsparteien zugekommen
wére. Der Kostenanteil wird bei der dem Beitritt folgenden Abrechnung der laufenden Kosten
berlicksichtigt.

{4) Die bis zum Beitritt aller Lander auszugleichenden Kosten im Umfang der fehienden Anteile
nach dem Kénigsteiner Schilissel werden in einer 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt.

§12
Geltungsdauer, Anderung und Kiindigung
{1) Der Vertrag wird auf unbestimmie Zeit geschlossen.

{2) Anderungen  dieses Vertrages bedirfen einer einstimmigen Entscheidung der
Vertragsparteien.

(3) Dieser Vertrag kann von Jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von zwet Jahren
zum Jahresende gekiindigt werden, Die Kindigung ist gegenitber dem der
Ministerprasidentenkonferenz ~ vorsitzenden Land  schriffich zu erkidren. Das der
Ministerprasidentenkonferenz vorsitzende Land unterrichtet die (ibrigen Vertragsparteien tber den
Eingang der Kiindigung.

(4) Die Kindigung einer Vertragspartei lasst das Vertragsverhdltnis der Ubrigen
Vertragsparteien zueinander unberiihrt, jedoch kann jede dibrige Veriragsparei diesen
Staatsvertrag binnen einer Frist von 12 Monaten nach Eingang der Kindigungserklarung zum
gleichen Zeitpunkt kiindigen.

§13 .
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Staatsvertrages unwirksam sein oder
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Staatsvertrages im Ubrigen nicht bertihrt. Anstelle der

unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die dem mit ihr verfolgten Zweck am nachsten
kommt. Dasselbe gilt fir etwaige Licken des Staatsvertrages.
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Fir die Bundesrepublik Deutschland”
1 —
ﬂw(!u den 2/{04701}

Wiy Oy

(Unterschrifty

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lénder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages (iber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 (bermittelten Fassung.
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Fur das Land Baden-Wirttemberg”
WW dan, el RO

(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lénder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 (ibermittelten Fassung.
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Fur den Freistaat Bayern’

Miinchen, den jj 8@ 20_7}5
ot L

(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der L&nder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fir das Land Berlin”

Berlin, den ,ZE . Februar 2025

(00

(UJterschrlft)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lénder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages (iber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fur das Land Brandenburg”
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<(b‘n‘téschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im .

Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages Uber die Errichtung und den Betrieb

des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz, am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fur die Freie Hansestadt Bremen”

Vo 2+ S2.2025

, den

Unterschrift) '

*) Die vorstehende. Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
'17. Dezember 2024 (ibermittelten Fassung. '
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Fur die Freie und Hansestadt Hamburg®

Hamburg, den / g % - 20 Z§£

Dr. Peter Tschentscher

Erster Blrgermeister

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fir das Land Hessen”

V\/l-c’_'—(:&!.l'(_(fﬂ.*{,\,\ : den [)S . C)Z : Z,L')d_")_

| R
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*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages iber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Flr das Land Mecklenburg-Vorpommern®

Schwerin, den /fQ Mérz 2025

‘ hflhv\da MU’: ;C&/

(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Linder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages Uber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fur das Land Niedersachsen”

Hannover Z%tf':i,denzzf .03.2025

(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lénder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fir das Land Nordrhein-VWestfalen”

Dusseldorf, den & 7. Mérz 2025

@—2://%“7

(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom IVIPK Vorsitz am
17. Dezember 2024 (ibermittelten Fassung.
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Fiir das Land Rheinland-Pfalz”

Mainz, den Jﬁ\g Q ‘QO"ZD

s

Unterschnft)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Obermittelten Fassung.
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Fiir das Saarland”

) i 2 ~ arn
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b e/

(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Linder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fur den Freista Sachsen’

(D\'L:Ql/\/ “den %.03. 2028

(U nter#:hrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages Gber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 (bermittelten Fassung.
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Fi]r das Land Sachsen-Anhalt”

,1@/ bucy don M- 0325
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(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb

des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am -

17. Dezember 2024 tbermittelten Fassung.
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Fur das Land Schleswig-Holstein”

W 11,3 Wl

, den
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(1 4
(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.
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Fur den Freistaat Thiringen®

/‘h/(ﬁf‘ﬁ , den /{D/S/ZS—

| i%‘o [A‘/n/

v
(Unterschrift

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Linder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages (iber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung. :

Vorlaufige, unredigierte Fassung — Parlamentsdokumentation der Bremischen Birgerschaft



	Drs-21-1709_unvollständig
	Bremische Bürgerschaft Drucksache 21/1709
	Mitteilung des Senats


	top 1_ANLAGE_Zustimmungsgestz mit Begründung + Staatsvertrag
	top 1_ANLAGE_bf_Zustimmungsgesetz NOOTS Sta
	Gesetz zur Zustimmung zum Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG – NOOTS-Staatsvertrag
	Artikel 1 NOOTS-Staatsvertrag
	Artikel 2 Inkrafttreten


	top 1_ANLAGE_Begründung zum Zustimmungsgesetz_StaatV
	Multifunktionsgerät-18032026_084736


